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und Ausfahren der Arbeiter
zerstört oder beschädigt und durch eine dieser Hand
lungen Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 
anderer herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Ist durch eine dieser Handlungen eine schwere 
Körperverletzung verursacht worden, so tritt Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren und, 
wenn der Tod eines Menschen verursacht worden 
ist, Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ein.

zerstört, beschädigt oder in sonstiger Weise für ihre 
Zwecke unbrauchbar macht und dadurch . . .
(2) . . . vorsätzlich eine Gemeingefahr oder fahrlässig 
außerordentlich schwerwiegende Folgen verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren 
bestraft.

(1) Wer . . . (s.o.) dadurch fahrlässig eine Gemein
gefahr verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
acht Jahren bestraft.

(3) Im Fall der vorsätzlichen Herbeiführung einer 
Gemeingefahr gemäß Absatz 2 sind Vorbereitung und 
Versuch, in allen anderen Fällen ist der Versuch 
strafbar.

§§ 322, 323 
(weggefallen)

2. Abschnitt 
Straftaten gegen den Gesundheits- und Arbeitsschutz

§324
Wer vorsätzlich Brunnen- oder Wasserbehälter, 

welche zum Gebrauch anderer dienen, oder Gegen
stände, welche zum öffentlichen Verkauf oder Ver
brauch bestimmt sind, vergiftet oder denselben Stoffe 
beimischt, von denen ihm bekannt ist, daß sie die 
menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet sind, 
desgleichen wer solche vergiftete oder mit gefähr
lichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich und mit 
Verschweigung dieser Eigenschaft verkauft, feilhält 
oder sonst in Verkehr bringt, wird mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und, wenn 
durch die Handlung der Tod eines Menschen verur
sacht worden ist, mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn 
Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.

§325
Neben einer wegen einer vorsätzlichen Tat nach 

§§ 306 bis 308, 311, 312, 313 Abs. 1, § 315 Abs. 3, 
§ 315 b Abs. 3, § 316 а Abs. 1, § 321 Abs. 2 und 
§ 324 erkannten Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht er
kannt werden.


